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Globale Migrationsbewegungen und die zunehmende Vernetzung über sozia
le Medien rücken Fragen zum Umgang mit religiöser Pluralität stärker in den 
Mittelpunkt gesellschaftlicher Debatten. Auch die Religionswissenschaft sieht 
sich dadurch vor neue Herausforderungen in der Analyse des Verhältnisses von 
Religion und Gesellschaft gestellt. Untersuchungen zu den Bedingungen, Pro
zessen und Konfliktlagen von religiösen Mehrheiten-Minderheiten-Konstel
lationen (MMK) rücken dabei als wesentliche Bausteine für die Analyse dieser 
Prozesse und das Verständnis sozialer Zuschreibungs- und Ausgrenzungsme
chanismen in den Blick. 

Für die in diesem Band gestellten Fragen nach den Konsequenzen dis
kursiver Zuschreibungen für die Relationen religiöser Mehrheiten und Min
derheiten, bringe ich mit dem Blick auf Indonesien eine Perspektive ein, in 
der die quantitative Mehrheitsreligion, der Islam, lange als Mehrheit mit 
Minderheiten-Status aufgefasst wurde. Die zahlenmäßig größte Minori
tät, das Christentum, nahm und nimmt aufgrund der Kolonialgeschichte 
dagegen eine machtvolle gesellschaftliche Position ein, während lokale1 reli

1 Ich bezeichne mit »lokalen« religiösen Traditionen Glaubensvorstellungen und Prakti
ken, die in der wissenschaftlichen Literatur wahlweise als »indigene« (so auch Fran
ke 2012: 34f.), als »ethnische« oder in früheren Publikationen auch als »Stammes

religionen« (Stöhr/Zoetmulder 1965) oder »tribale« Religionen beschrieben werden. 
Wenn ich von konkreten religiösen Traditionen spreche, verwende ich in der Regel 
den Begriff, der von den Praktizierenden selbst verwendet wird, z.B. »Aluk to dolo« 
(Weg der Ahnen) bei den Toraja auf Sualwesi (Franke 2012: 39). Mit der Verwendung 
des Terminus technicus »lokale religiöse Traditionen« fasse ich auf der wissenschaft
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giöse Traditionen um ihre Anerkennung als Religion – und damit auch um 
staatliche Anerkennung – ringen. In diesen Prozessen sind historisch wech
selnde Machtpositionen von Religionen, der rechtliche Rahmen ebenso wie 
alltägliche Erfahrungen im Umgang mit religiöser Pluralität von entschei
dender Bedeutung. In Indonesien kommt der Frage, was denn überhaupt 
als »Religion« verstanden und akzeptiert wird, eine erhebliche Tragweite für 
die staatliche und gesellschaftliche Anerkennung von religiösen Traditionen 
zu. Ich lege in meinem Beitrag deshalb das Augenmerk ganz explizit auf 
die Macht und Einflussmöglichkeiten, die verschiedene Akteur*innen auf 
gesellschaftliche Diskurse und in Hinblick auf politische sowie juristische 
Entscheidungen einnehmen. Meine Perspektive auf die systematische Ana
lyse von Mehrheiten-Minderheiten-Konstellationen speist sich aus meinen 
Arbeiten zu religiöser Pluralität in der islamisch geprägten Kultur Indonesi
ens (Franke 2012; Franke/Jagiella 2014; Franke 2023), die immer mit der Frage 
verbunden sind, wie Prozesse der Verhältnisbestimmung und Regulierung 
religiöser MMK funktionieren und wie es zur Abgrenzung, Ausgrenzung oder 
Akzeptanz von religiösen Minderheiten kommt. 

Ich stelle meine Überlegungen in fünf Abschnitten vor: Zunächst gebe 
ich Einblick in den verfassungsrechtlichen Rahmen und die historischen 

lichen Metaebene diejenigen religiösen Vorstellungen und Praktiken zusammen, die 
sich durch spezifische regionale Bezüge sowie sprachliche und ethnische Verbindun
gen auszeichnen. Ein klassifikatorischer wissenschaftlicher Begriff, der über die aus
schließlich regionale Bezeichnung hinausgeht, ist m.E. wichtig, um systematische Ge
meinsamkeiten in gesellschaftlichen Diskursen, in politischen Entscheidungen und 
auch in der wissenschaftlichen Analyse von diskursiven Prozessen der Verhältnisbe
stimmung von MMK abbilden und reflektieren zu können. In Bahasa Indonesia, der 
lingua franca Indonesiens, variieren die Bezeichnungen, die zur zusammenfassenden 
Kennzeichnung der lokalen religiösen Traditionen des Inselarchipels verwendet wer
den: Beispielsweise wird auf der Ebene der staatlichen Administration der Sammel

begriff »kepercayaan« (Glauben) statt »agama« (Religion) für diese oder auch andere 
lokale religiöse Traditionen benutzt; in der Wissenschaft und auch in religionspoliti
schen Kontexten werden klassifizierende Begriffe wie »adat« (Tradition) oder »kebatin
an« bzw. »kejawen« (mystische Traditionen bzw. javanische Mystik) verwendet (Franke 
2012: 34–46). Entscheidend ist, dass mit der Verwendung der jeweiligen Begriffe in 
der Regel auch strategische Intentionen einhergehen, die sich beispielweise auf die 
Bildung einer größeren gemeinschaftlichen Organisation, wie im Fall des Zusammen

schlusses mystischer Traditionen im Baden Kongress Kebatinan (Franke 2012: 42 und Pi
card 2011: 13 & 16ff.) richten können oder wie im Fall der Agama Kaharingan der Dayak 
auf Borneo auf eine staatliche Anerkennung als agama/Religion zielen. 
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Hintergründe als wesentliche Bedingungen rezenter religiöser Mehrheiten- 
Minderheiten-Verhältnisse in Indonesien (1). Anschließend zeige ich den 
umkämpften gesellschaftlichen Einfluss der Mehrheitsreligion Islam (2) sowie 
die machtvolle historische Dominanz des Christentums und seine heutige 
Stellung auf (3) und nehme schließlich die Dynamiken und Motive expliziter 
Ausgrenzungsprozesse am Beispiel lokaler religiöser Traditionen in den Blick 
(4). In meiner Schlussreflexion (5) benenne ich Faktoren, die in Prozessen 
der Akzeptanz, Abgrenzung und Ausgrenzung von MMK von entscheidender 
Bedeutung sind und die über das Fallbeispiel Indonesien hinaus für eine syste
matische Analyse von Zuschreibungen und Machtverhältnissen in Mehrheiten 
und Minderheiten-Verhältnissen relevant sind. 

1 Rahmenbedingungen religiöser MMK in Indonesien: 
verfassungsrechtliche und historische Grundlagen 

Seit der Unabhängigkeit 1945 bilden in Indonesien fünf Prinzipien in der Prä
ambel der Verfassung, die Pancasila, die einigende Basis des in vielfältiger Hin
sicht heterogenen Staates. Verschiedene, auch religiös identifizierte Interes
sengruppen rangen im Prozess der Verfassungsgebung um Einfluss: Auf der 
einen Seite standen christlich und säkular orientierte Eliten sowie islamische 
Nationalisten in Politik und Militär, die sich für eine am westlichen Demo
kratieverständnis orientierte Verfassung einsetzten; ihnen gegenüber standen 
solche islamischen Strömungen, die für den Islam als Staatsreligion und ei
ne Implementierung der Scharia eintraten. Als Kompromiss wurde schluss
endlich eine semi-säkulare Verfassung formuliert: Der Glaube an eine einzi
ge, große Göttlichkeit (Ketuhanan Yang Maha Esa) rückte an die erste Stelle der 
Pancasila-Prinzipien und wird seitdem als richtungsweisendes Zentrum der 
Verfassung verstanden, die monotheistische Religion als solche protegiert. Im 
Staatswappen Garuda Pancasila finden sich jedoch auch Bezüge auf die hindu
istische und buddhistische Tradition des Inselarchipels: Es bildet das Tragetier 
des hinduistischen Gottes Vishnu, Garuda, ab. Dieser trägt ein Spruchband 
mit der Aufschrift Bhinekka Tunggal Ikka (Einheit in der Vielfalt), die einem alt
javanischen buddhistischen Initiationstext entnommen ist (Henry 1987). Zu
dem sind die fünf Pancasila-Prinzipien auf dem Brustschild des Garuda sym
bolisiert. 

Mit der Pancasila als rechtlichem Rahmen wird der Glaube an eine höchste 
Gottheit in der unabhängigen Republik Indonesien im Grunde zu einer staats
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bürgerlichen Pflicht – ohne dass dabei aber explizit auf bestimmte Religionen 
oder gar eine Konfession verwiesen wird (Franke/Jagiella 2014: 39ff.; Franke 
2023: 311). Die Zugehörigkeit zu einer Religion (agama) muss im Personalaus
weis eingetragen werden und ist Voraussetzung für eine rechtlich akzeptierte 
Eheschließung, für die Teilnahme an der Wahl oder auch für die Aufnahme 
eines Studiums (Bagir/Asfinawati/Arianigtyas 2020).2 

In Artikel 29 der indonesischen Verfassung wird der staatliche Umgang mit 
Religion weitergehend geregelt (Franke 2012: 123ff.): Im ersten Abschnitt wird 
auf den Glauben an eine große Gottheit als schützenswertes Gut und Funda
ment des Staates Bezug genommen. Im zweiten Abschnitt, in dem es konkret 
um die Freiheit der Ausübung der religiösen Praxis geht, werden zwei unter
schiedliche Begriffe verwendet, die zwischen Religion/agama im Sinne eines 
staatlich und historisch akzeptierten Systems und religiöser Praxis im Sinne 
von Glauben/kepercayaan unterscheiden (ebd.). Das Recht auf Ausübung der 
religiösen Praxis wird in den gesetzlichen Ausführungen zwar gleichermaßen 
gewährt, es stellt sich hier aber die Frage, warum es für notwendig erachtet 
wird, mit der Verwendung von zwei Begriffen überhaupt eine Unterscheidung 
zu treffen. Der aus dem Sanskrit stammende Begriff agama wird in Bahasa In
donesia ganz allgemein für »Religion« und im Sprachgebrauch für den Islam, 
das Christentum sowie Hinduismus und Buddhismus verwendet. Kepercayaan 
hingegen wird als »Glaube« übersetzt und richtet sich im konkreten Sprach
gebrauch eher auf lokale und nicht organisierte religiöse Traditionen oder die 
individuelle Religionspraxis.3 

Im Zuge der gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen 
und Diskurse um das Verständnis und die Umsetzung der Pancasila gewannen 
solche Stimmen an Gewicht, die als agama nur solche Religionen verstanden 
wissen wollten, die spezifische Kriterien erfüllen. Ein präsidiales Dekret von 
1961 formuliert das deutlich: Als agama anerkannte Religionen müssen nicht 
nur eine höchste Gottheit aufweisen, sondern auch einen Propheten, eine 
heilige Schrift und eine richtungsweisende Ethik für alle Gläubigen. Darüber 

2 S. dazu auch das Merkblatt der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Jakarta 
von August 2022. 

3 Der Eintrag zu kepercayaan im Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring [Online Great Diction
ary of the Indonesian Language], Jakarta: Language Development and Fostering Agency 
— Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic Indonesia, 
2016 macht deutlich, dass mit ke-percaya-an auf lokale Glaubenstraditionen (makhluk 
halus) Bezug genommen wird: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepercayaan [letz
ter Zugriff 15.01.2024]. 
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hinaus müssen sie global agieren und historische Präsenz in Indonesien vor
weisen können (Franke 2012: 129f.). Mit diesen kategorischen Bedingungen 
für das Verständnis von Religion wird eine ganze Reihe religiöser Traditionen 
ausgeschlossen. In der Pancasila wurden zunächst zwar keine Vorgaben für 
agama gemacht, aber nachdem spezifizierte Ausführungen vorlagen, erhielten 
neben Islam, Protestantismus und Katholizismus andere Religionen erst nach 
entsprechenden Anpassungsprozessen – die neben inhaltlichen Aspekten 
auch die Organisation in Dachverbänden umfasste – staatliche Anerkennung: 
Dies sind seit Mitte der 1960er Jahre Hinduismus und Buddhismus und seit 
2006 auch der Konfuzianismus (Franke/Jagiella 2014: 40ff.). 

Bemerkenswert für diesen Prozess ist, dass in den 1950er und 1960er Jahren 
verschiedene präsidiale Dekrete das Religionsverständnis immer enger und in 
der Struktur Islam-ähnlicher formulierten. Sie reagieren ganz offensichtlich 
auf Bestrebungen verschiedener religiöser Traditionen, die mit Bezug auf die 
Pancasila und das Vorweisen des religiösen Bezugs auf eine höchste Gottheit, 
eine Anerkennung als agama und damit staatlichen Schutz und Förderung als 
religiöse Minderheiten erreichen wollten (Kim 1998). Dem Hinduismus und 
Buddhismus ist dies nach weitreichenden Anpassungs- und Formierungspro
zessen schließlich gelungen. Das Ansinnen von lokalen religiösen Traditionen, 
sich unter den Schutz des Ketuhanan Yang Maha Esa-Prinzips zu stellen, wurde 
jedoch immer wieder abgelehnt (Franke 2012: 42; Hadiwijono 1967: 2ff.). Etwas 
Bewegung kam schließlich mit der Einführung des digitalen Personalauswei
ses und einer damit verbundenen Infragestellung der Verpflichtung zur An
gabe einer Religionszugehörigkeit in die Debatte. Ganz offensichtlich nutzen 
seitdem immer mehr Menschen die Möglichkeit, die Rubrik agama frei zu las
sen.4 

Festzuhalten ist, dass mit der staatlichen Verwendung eines spezifischen 
Konzepts von Religion gezielte Abgrenzungsprozesse gegenüber lokalen reli
giösen Traditionen, aber auch islamischen Sondergemeinschaften oder neuen 
Religionen vorgenommen und etabliert wurden (Alfitri 2008; Franke/Jagiella 
201: 43 & 47ff.). Auffällig ist, dass dies keinesfalls alle religiösen Minderheiten 
in gleicher Weise trifft, sondern dass diese Abgrenzungen bis hin zu expliziten 
Ausgrenzungen strategisch eingesetzt wurden und werden. Ziel war und ist 
es, die Interessen der islamischen Mehrheit zu stärken; die Macht der christ
lichen Minderheit bleibt davon unbenommen, auch wenn sie weiterhin von 

4 S. beispielsweise https://www.thejakartapost.com/academia/2017/11/14/qa-indonesia 
s-native-faiths-and-religions.html [letzter Zugriff 15.01.2024]. 
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großer Ambivalenz gekennzeichnet ist (s. Abschnitt 3). Unterstützt wird die
se Strategie durch den teilweise weitreichenden Einsatz des Blasphemie-Ge
setzes5, mit dem nicht nur als atheistisch identifizierte Bestrebungen (Franke 
2023: 327; Duile 2018), sondern auch als heterodox eingestufte religiöse Tra
ditionen oder islamische Sondergemeinschaften, wie beispielsweise die Aha
madiyah oder die neu gegründete, Mikro-Minorität Salamullah Eden (Franke/ 
Jagiella 2014: 47ff.) sanktioniert werden. Letztlich geht es darum, solchen Reli
gionen, inkl. religiöse Minderheiten, staatlichen Schutz und Anerkennung zu 
gewähren, die als staatskonform, verfassungstreu und als im Sinne einer fort
schrittlichen Modernisierung des Landes agierend angesehen werden (Franke 
2023: 322–326; Alfitri 2008; Salim 2008). 

Wir haben es in Indonesien also mit einer Situation zu tun, in der Religi
on als solche verfassungsrechtlich geschützt wird und in der die Mehrheitsre
ligion Islam zwar nicht zur Staatsreligion erklärt wird, in verschiedener Hin
sicht aber einen privilegierten Status erhält. Ein Religionsverständnis, das den 
Bezug auf eine höchste Göttlichkeit und damit eine monotheistische Ausprä
gung zum Maßstab erhebt, sichert dem Islam – und auch dem Christentum 
– eine administrativ gestützte gesellschaftliche Stellung. Das 1946 zunächst 
vor allem für islamische Belange gegründete Religionsministerium umfass
te von Beginn an mehrere Abteilungen für islamische Angelegenheiten (Erzie
hung/Bildung, Organisation der Hadsch usw.), sehr bald aber auch eine Ab
teilung für das Christentum. Andere Religionen wurden erst sehr viel später 
berücksichtigt.6 Hintergrundfolie für die religiöse Diversität im heutigen In
donesien und die Entwicklung der semi-säkularen Verfassung ist eine schon 
lang zurückreichende religionshistorische Pluralität, die mit einer ausgepräg
ten geographischen, ethnischen und sprachlichen Heterogenität des Inselar
chipels sowie einer hohen Bedeutung vielfältiger lokaler religiöser Traditionen 
einhergeht. Letztere prägen alle Religionen, die seit dem 3. und 4. Jahrhun
dert in die Region gelangten. Die Lage des Inselarchipels an wichtigen See
wegen und Handelsrouten brachte schon früh Erfahrungen mit der Diversität 

5 Präsident Sukarno erließ 1965 ein präsidiales Dekret (No. 1/PNPS/1965), das sogenann
te Blasphemie-Gesetz, das den Missbrauch und die Schmähung von Religionen verhin
dern sollte. In diesem Dekret benannte Sukarno mit Islam, Katholizismus, Protestan
tismus, Hinduismus, Buddhismus und Konfuzianismus erstmals explizit Religionen, 
die im indonesischen Staat als agama anerkannt sein sollten (Franke 2023: 322f.). 

6 Webseite des indonesischen Religionsministeriums/Kementarian Agama RI: https://ke 
menag.go.id [letzter Zugriff 17.01.2024]. 
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von außen kommender Einflüsse mit sich: Seit dem 4. Jahrhundert gelangten 
chinesische Reisende auf ihrem Weg nach Indien in die Region. Faxien, ein 
chinesischer Pilger, der 414 witterungsbedingt eher zufällig auf Sumatra lan
dete, berichtete, dass es dort schon Formen des Brahmanismus gegeben habe 
und dass ein indischer Mönch namens Gunavarman um 420 König und Volk 
auf Sumatra zum Buddhismus bekehrt habe. Im 7. Jahrhundert galt Srivija
ya, das heutige Palembang, auf Sumatra als bedeutendes Zentrum buddhis
tischer Gelehrsamkeit (Franke 2012: 52). Über viele Jahrhunderte prägten und 
dominierten hindu-buddhistische Dynastien mit einer Blütezeit vom 8. bis 12. 
Jahrhundert die Region. Im 8. und 9. Jahrhundert entstand in Zentraljava das 
berühmte buddhistische Bauwerk Borobodur – ein bedeutendes Zeugnis der 
Macht der hindu-buddhistischen Dynastien auf Java. Diese waren agrarisch 
orientiert und fanden sich vor allem im Inneren des Landes. Mit der Ankunft 
christlicher und muslimischer Handelsreisender aus Indien, Europa, China 
und arabischen Ländern auf dem Inselarchipel erlangten die zunehmend von 
der christlichen und islamischen Kultur und Religion geprägten Küstenstädte 
immer größere Bedeutung. 

Grabsteine mit arabischen Inschriften belegen, dass der Islam bereits ab 
dem 7. Jahrhundert in der Region von Aceh, an der Nordspitze Sumatras, 
Fuß fasste. Seit dem 13. Jahrhundert, besonders aber seit dem 15. und 16. 
Jahrhundert, vergrößerte sich der Einflussbereich des Islam an den immer 
bedeutender werdenden Küsten- und Handelsmetropolen Javas erheblich. 
Das erste größere islamisch geprägte Herrschaftszentrum, das Fürstentum 
von Mataram (16. Jahrhundert), verdrängte den Hinduismus schließlich fast 
vollständig nach Bali und in den Osten Javas. Seitdem ist der Islam die Mehr
heitsreligion auf dem Archipel – zugleich ist er in vielfältiger Weise durch 
lokale Traditionen geprägt und damit von einer großen inneren Diversität 
gekennzeichnet (Woodward 2011; Franke 2012: 52ff., 69ff. & 80f.). Islamische 
Organisationen und Bewegungen wie Sarekat Islam bildeten schließlich die 
Basis für die zu Beginn des 20. Jahrhunderts stärker werdenden Bestrebungen 
nach Unabhängigkeit von der christlich geprägten Kolonialherrschaft (Franke 
2012: 114f.; Ricklefs 2001: 210ff.). 

Zwar waren mit indischen Handelsreisenden vermutlich schon seit dem 
7. Jahrhundert christliche Einflüsse auf den Archipel gekommen; historisch 
bedeutungsvolle Grundlagen für die Ausprägung des heutigen Christentums 
wurden dann aber vor allem durch portugiesische Handelsreisende geschaf
fen, die im 16. Jahrhundert auf der Suche nach den sog. Gewürzinseln nach 
Südostasien auf die Molukken kamen und in deren Gefolge die katholische 
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Mission in dieser Region Fuß fasste. Seit 1596 nahmen niederländische Han
delsinteressen in der Region zu und führten 1602 schließlich zur Gründung 
der Vereinigten Ostindischen Handelscompagnie/VOC. Damit breiteten sich 
protestantische Denominationen aus und die katholische Mission wurde 
zurückgedrängt. In der langen Zeit der kolonialen Herrschaft der Niederlande 
avancierte das Christentum zur Religion der Eliten, die Ökonomie, Politik, 
aber auch das Militär sowie das Bildungs- und Gesundheitssystem prägten 
und nicht zuletzt aufgrund ihrer Beziehungen zu christlichen Gemeinden 
in aller Welt als modern, weltoffen und ökonomisch erfolgreich galten. Die 
islamische Bevölkerungsmehrheit geriet dabei immer mehr in die Lage einer 
»Mehrheit mit Minderwertigkeitskomplex« (Schreiner 2001), die weniger Zu
gangsmöglichkeiten zu Bildung, ökonomischen Ressourcen und politischer 
Partizipation hatte (McVey 1983). 

2 Mehrheit mit Minderheitenstatus: Islam 

Obwohl die größte Bevölkerungsgruppe des indonesischen Inselarchipels 
muslimisch ist und islamische Gruppierungen ganz wesentlich die Kämp
fe um die Unabhängigkeit getragen haben, war der Einfluss des normativ- 
sunnitischen Islam auf das gesellschaftliche Leben und insbesondere auf die 
Politik in der Zeit der Gründung der Republik Indonesien vergleichsweise 
gering (Franke 2012: 66–81). Dass der indonesische Staat den Islam nicht in 
der Verfassung verankerte und die allgemeine Rechtsprechung nicht auf der 
Scharia beruht, ist einerseits auf den Einfluss der christlich geprägten Eliten 
in Bildung, Politik und Militär zurückzuführen, andererseits aber auch auf die 
große innerislamische Heterogenität und die Dominanz solcher Strömungen, 
die sich als moderat verstehen und für eine klare Trennung zwischen Politik 
und Islam eintreten (Madjid 2003: 88; Azra 2005: 26).7 Auch für die großen 
islamischen Organisationen Nahdlatul Ulama und Muhammadiyah mit ihren 
über 40 bzw. 30 Millionen Mitgliedern und den großen Teil der muslimischen 
Bevölkerung, die auch lokale religiöse Traditionen in ihre religiöse Alltags
praxis inkludiert und sich nur lose an der Normativität einer sunnitischen 
Lebensführung und Praxis orientiert (Franke 2012: 165–187), war und ist weder 

7 Mittlerweile sind jedoch zunehmend Implementierungen der Scharia in die regionale 
Rechtsprechung zu beobachten, so beispielsweise in Aceh; s. dazu verschiedene Bei
träge in Arskal/Azra 2003. 
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die Etablierung des Islam als Staatsreligion noch eine Implementierung der 
Scharia in die Verfassung ein Anliegen (Franke 2023: 322). Ihnen geht es viel
mehr darum, durch die Einrichtung eines dichten Netztes von Institutionen 
islamischer Bildung (Pesantren/islamischen Internaten, Hochschulen und 
Universitäten) die gesellschaftliche Partizipation der islamischen Bevölke
rungsmehrheit zu verbessern. Die wachsende Zahl islamischer Universitäten, 
deren internationale Vernetzung sowie die zunehmende Besetzung gesell
schaftlich einflussreicher Positionen durch Absolvent*innen islamischer 
Bildungseinrichtungen ist eine sichtbare Folge dieser Bestrebungen. Aller
dings nehmen auch Einflussnahmen solcher islamischen Strömungen zu, die 
sich für die Implementierung der Piagam Jakarta8 in die Verfassung (Hosen 
2005: 428), die Einführung der Scharia auf regionaler Ebene oder, wie zuletzt 
2022, für gesetzliche Verbote von außerehelichem oder gleichgeschlechtli
chem Sex einsetzen9. Bemerkenswert an der Begründung für die Einführung 
einer Bestrafung von außerehelichem Sex ist, dass die schon länger anste
hende Überarbeitung des aus dem Jahr 1918 stammenden Strafgesetzbuches, 
das in der Zeit der niederländischen Kolonialherrschaft entstand, auch als 
emanzipatorischer Akt gegenüber der ehemaligen Kolonialherrschaft ver
standen wird. Auf den Unmut über eine zu geringe Beachtung islamischer 
Interessen reagierte bereits Präsident Suharto (Regierungszeit 1967–1998) 
mit verschiedenen Maßnahmen: Er initiierte 1975 die Gründung eines Rates 
islamischer Gelehrter, Majelis Ulama Indonesia, MUI (Hasyim 2011: 4), stärkte 
die staatliche Unterstützung islamischer Bildungseinrichtungen, inszenierte 
öffentlichkeitswirksam seine Pilgerreise nach Mekka und propagierte eine 
strengere islamische Lebensweise. Infolge dessen wurden Varianten populärer 
islamischer Kultur, bei der die Integration von Elementen lokaler religiöser 

8 Mit Piagam Jakarta/Jakarta Charta werden Formulierungen bezeichnet, die in der Ver
fassung die Verpflichtung aller Muslim*innen auf die Scharia als Rechtsform und den 
Vorbehalt des Amtes des Präsidenten für einen Muslim/eine Muslima festlegen. In der 
Verkündung der Pancasila am 1. Juni 1945 durch den damaligen Präsidenten Sukarno 
waren diese Inhalte zwar nicht vorhanden, sie werden aber von manchen islamischen 
Gruppierungen bis heute immer mal wieder eingefordert (Boland 1982: 45ff. & 106). 

9 Im Dezember 2022 hat das indonesische Parlament beschlossen, außerehelichen Sex 
zukünftig zu bestrafen. Mit einem neuen Strafgesetzbuch sollen, so Bambang Wuryan

to, Vorsitzender der Kommission zur Erneuerung der Gesetzgebung, die alte koloniale 
Gesetzgebung der modernen Zeit angepasst und indonesische Werte geschützt wer
den: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-parliament-passes-cont 
roversial-new-criminal-code-2022-12-06/[letzter Zugriff 17.01.2024]. 
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Traditionen eine wichtige Rolle spielt, zugunsten eines normativ-sunniti
schen Islam sukzessive zurückgedrängt (Hefner 2011; Sirry 2006). Vor dem 
Hintergrund tiefer wirtschaftlicher Krisen und einer als korrupt beklagten 
politischen Kultur musste Suharto nach massiven Protesten 1998 schließlich 
zurücktreten. Nach seinem Sturz kam es zwar zu einer Demokratisierung 
und Dezentralisierung der Politik, die auch einen größeren Freiraum für reli
giöse Minderheiten sowie für lokale javanische Glaubenstraditionen (kejawen) 
mit sich brachte (Quinn 2004: 16). Es brachen aber auch Konflikte zwischen 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen auf, die zu Spannungen bis hin zu 
regionalen gewalttätigen Ausschreitungen, insbesondere zwischen islami
schen und christlichen Gruppierungen führten. Im Post-Suharto Indonesien 
gewinnen einerseits normativ-sunnitische Ausrichtungen zunehmenden Ein
fluss auf Interpretationen der Pancasila und religionspolitische Maßnahmen, 
die von einer strikten Grenzziehung zwischen Heterodoxie und Religion im 
normativ-sunnitischen Sinn gekennzeichnet sind. Andererseits treten auch 
solche islamischen Strömungen in den gesellschaftlichen Diskurs, die sich als 
»moderat« verstehen und spezifisch indonesische Konzepte, wie den »Islam 
Jawa« oder »Islam Nusantara« (Woodward 2019: 177) propagieren, um eine 
javanisch-indonesische Fundierung für einen offenen Umgang mit religiöser 
Pluralität zu etablieren (Franke 2023: 326 sowie Franke 2012: 197–206). 

Die innere Vielfalt des Islams in Indonesien kann deshalb einerseits als 
Ausgangspunkt für Offenheit gegenüber religiöser Pluralität und damit auch 
religiösen Minoritäten gesehen werden. Sie ist andererseits aber auch Aus
gangspunkt für Konflikte und Machtkämpfe innerhalb des Islam – wenn es 
beispielsweise um den Umgang mit der Ahmadiyah, schiitischen Gruppie
rungen oder auch neuen prophetischen Gemeinschaften wie Salamullah Eden 
geht, die als heterodox angesehen und ausgegrenzt werden (Al Makin 2016; 
Franke/Jagiella 2014: 47ff.). 

3 Macht und Einfluss einer religiösen Minderheit: Christentum 

In deutlichem Kontrast zur islamischen Bevölkerungsmehrheit stand und 
steht teilweise heute noch der machtvolle Einfluss der christlichen Minderheit 
auf die Politik und Ökonomie des Landes. Als Religion der kolonialen Herr
schaft (auch als agama belanda bezeichnet), und finanziell von europäischen 
Missionsorganisationen unterstützt, nahm und nimmt das Christentum eine 
mächtige Position ein. Mit insgesamt ca. 10 Prozent der Bevölkerung (Protes
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tantismus 7,6 Prozent; Katholizismus 3,11 Prozent)10 stellt es die größte und 
zugleich einflussreichste religiöse Minderheit im indonesischen Staat dar. 

Dass der christlichen Minderheit sowohl in der Kolonialzeit als auch in der 
Phase der Formierung der unabhängigen Republik Indonesien ganz überwie
gend mit Akzeptanz begegnet wurde, lag auch historisch bereits in der religi
onspolitischen Strategie der niederländischen Kolonialregierung begründet, 
Indonesien als islamisches Land zu betrachten (Franke 2012: 87). Um eine gute 
Kooperation zu erlangen und den inneren Frieden nicht zu gefährden, wur
de der Islam seitens der christlichen Kolonialmacht insofern respektiert, als 
christliche Mission nicht in mehrheitlich von Muslime*innen bewohnten Ge
bieten erfolgen sollte.11 Von der Bevölkerung, die lokalen religiösen Traditio
nen angehört hatte, wurde nach ihrer Christianisierung eine loyale Haltung 
gegenüber den christlichen Kolonialherren erwartet. Die gegen Ende der Ko
lonialzeit zunehmenden Bestrebungen, das Christentum stärker in der indo
nesischen Kultur zu verankern und damit eine größere Autonomie der loka
len christlichen Kirchen gegenüber der niederländischen Kolonialmacht zu er
langen, kamen den christlichen Kirchen im Kampf um die Unabhängigkeit in 
den 1940er Jahren zugute. Die 1926 gegründete katholische Partei Persatuan 
Politik Katolik Indonesia stellte sich gegen die holländische Kolonialherrschaft 
und setzte sich für ein unabhängiges Indonesien ein (Evers 2003: 195f.). Dass 

10 Quelle: Kementerian Agama RI: Data Umat Berdasar Jumlah Pemeluk Agama Menurut Aga
ma [Abruf 06.12.22]. Wenn im heutigen Indonesien von Kristen gesprochen wird, sind 
damit in der Regel evangelische Denominationen gemeint; das katholische Christen
tum wird gesondert in der Rubrik Katolik gefasst. Diese deutliche Unterscheidung von 
evangelischem und katholischem Christentum spiegelt sich auch in der Organisation 
der zuständigen Abteilungen im Religionsministerium, in dem es neben einem Gene
raldirektorat für Protestantismus auch eines für Katholizismus gibt. 

11 In der spannungsreichen Zeit der neu gegründeten indonesischen Republik, in der sich 
Konflikte und Übergriffe vor allem und immer wieder am Neubau christlicher Kirchen 
in einer eher armen islamischen Nachbarschaft entzündeten, wurde von Präsident 
Sukarno 1953 ein generelles Einreiseverbot für ausländische Missionare verhängt. Sein 
Nachfolger Suharto bekräftigte dann 1969 zwar das Recht auf Religionswechsel, ver
bot aber 1979 die Missionierung bei Menschen, die bereits einer staatlich anerkannten 
Religion angehören. Das von Suharto 1969 verkündete Recht auf einen Religionswech
sel unterstützte jedoch indirekt die missionarischen Aktivitäten der Christen und führ
te auf Seiten der muslimischen Bevölkerung zu verärgerten Reaktionen, weil sie sich 
durch christliche Missionierungen in ihrem Recht auf freie Religionsausübung einge
schränkt sahen. 
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die christlichen Kirchen als indonesische Organisationen für die Unabhängig
keit des Landes eintraten und sich als explizit indonesische Kirchen ansahen, 
war schließlich ein wichtiger Faktor für die Akzeptanz des Christentums in der 
unabhängigen Republik Indonesien (Franke 2012: 89f.). Für die auf nationale 
Einheit ausgerichtete Politik der unabhängigen Republik spielte die Integrati
on christlicher Gruppierungen zudem auch deshalb eine wichtige Rolle, da sie 
als Bündnispartner im Kampf gegen die Kolonialregierung und für die For
mierung eines demokratischen Staates angesehen wurden. Das Christentum 
wurde somit nicht eins zu eins als Institution zur Stützung der Kolonialherr
schaft angesehen. Intellektuelle und ökonomische Eliten wurden in den sich 
bildenden unabhängigen Staat integriert und man hoffte auf förderliche Aus
wirkungen für die wirtschaftliche Entwicklung und Position Indonesiens auf 
dem Weltmarkt (Wawer 1974: 35ff. & 262ff.). 

Einen deutlichen Zuwachs an Mitgliedszahlen erlangte das indonesische 
Christentum nach der 1967 herausgegebenen Verpflichtung für alle Bür
ger*innen, ihre Religionszugehörigkeit registrieren zu lassen (Franke 2012: 
149). Denn mit dem Beitritt zu einer christlichen Gemeinschaft, und damit 
zu einer staatlich akzeptierten agama, konnten Menschen, die bis dahin aus
schließlich lokalen religiösen Traditionen folgten, ihre Loyalität gegenüber 
dem indonesischen Staat bekunden. Damit war ihnen aucht ein leichterer 
Zugang zu Bildung und einflussreichen Positionen eröffnet. 

Bis heute entzünden sich jedoch immer wieder Konflikte zwischen islami
schen und christlichen Gemeinschaften – insbesondere wegen unterschiedli
cher Auffassungen zur Religionsfreiheit, die aus christlicher Perspektive auch 
das Recht auf Missionierung einschließt (Franke 2012: 137). Aktive Missionstä
tigkeiten wie Hausbesuche oder das Verteilen von Geschenken werden ebenso 
wie die finanzielle Unterstützung aus dem Ausland und der Bau von christli
chen Kirchen in ärmeren islamischen Wohnvierteln von muslimischer Seite 
häufig als Übergriff auf ihre eigene religiöse Sphäre und als Infragestellung 
ihrer Religion empfunden (Franke 2012: 90f.).12 Da in der positiven Einbin
dung des Christentums Vorteile für die Einigkeit des Staates gesehen werden, 

12 Konfliktverschärfend kommt hinzu, dass der eigentlich zum Schutz der Religionsfrei
heit verpflichtete indonesische Staat in dieser Hinsicht keine durchgängig klare Hal
tung einnimmt. So werden einerseits Baugenehmigungen für christliche Kirchen er
teilt und andererseits werden diese manchmal über Jahre hinausgezögert (Franke 
2012: 90f.). 
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wurden und werden solche Spannungen von Seiten der Regierung (durch prä
sidiale Dekrete, Berufung auf die Pancasila, Einrichtung von regionalen Büros 
für religiöse Harmonie13 etc.) teilweise aufgefangen (Franke 2012: 94). Auch 
die semi-säkulare Verfassung mit ihrem Verzicht auf die Implementierung 
des Islam als Staatsreligion und der Pancasila als einer allgemeinen religiösen 
Fundierung des Staates ist als Ausdruck des Bestrebens zu sehen, beiden 
Religionen – der großen Mehrheit und der einflussreichen Minderheit – eine 
gesicherte und wertschätzende Position im Staat und in der Gesellschaft zu 
ermöglichen. Damit war zugleich auch die rechtliche Voraussetzung für ein 
reguliertes Nebeneinander divergenter religiöser Gruppierungen sowie der 
MMK gegeben. 

4 Ausgrenzung durch intentionale Kategorisierungen: 
Lokale religiöse Traditionen als Glaubensströmungen 

Lokale religiöse Traditionen bilden das religionshistorische Fundament des 
indonesischen Inselarchipels und prägen mit ihren Ritualen, Mythen, kos
mischen Vorstellungen, mit dem Bezug auf Ahnen und lokale Gottheiten das 
Zusammenleben und die religiöse Kultur bis heute. Sie haben die Formie
rungen aller später hinzukommenden Religionen wesentlich beeinflusst und 
zur Entwicklung lokaler Varianten des Christentums und des Islams geführt 
(Kohl 1986: 208; Woodward 1989: 242; Franke 2012: 165ff.). In der offiziellen 
Betrachtungsweise des indonesischen Staates werden lokale religiöse Tradi
tionen zwar als kulturelles Erbe oder als Ressource für die Tourismusindustrie 
gesehen, nicht aber als agama/Religionen eingeordnet (Franke 2012: 148–152). 
Immerhin wird in einigen Statistiken des Religionsministeriums mit dem 
Hinweis auf einen verschwindend kleinen Prozentsatz von 0,05 Prozent sog. 
»Anderen« oder auch »Animisten« (Taher 1995: 90) der Existenz lokaler Re
ligionen Rechnung getragen.14 Nicht selten gelten diejenigen, die sich nicht 
einer der staatlich akzeptierten Religionen zuordnen als orang belum agama, 
als Menschen, die noch ohne Religion sind (Smith Kipp/Rodgers 1987: 21f.; 

13 Büro für religiöse Harmonie (Pusat kerukuanan Umat Bergama) im indonesischen Reli
gionsministerium/Kementerian Agama (Franke 2012: 197ff.). 

14 Nach Informationen des indonesischen Religionsministeriums aus dem Jahr 1995 wur
de die Zahl der sog. »Animisten« laut Taher 1995 mit 0,31 Prozent angegeben. Im Zen
sus von 2010 fehlt eine solche Kategorie. 
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Picard 2011: 13). Diese Formulierung drückt die Erwartung aus, dass sich 
diese Menschen irgendwann doch einer der agama zuordnen werden. Die 
Formulierung belum hat jedoch nicht nur eine zeitliche Bedeutung, sondern 
enthält zugleich auch eine Wertung im Sinne von »noch nicht perfekt«/»nicht 
vollständig« und damit eine diskriminierende Tendenz (Atkinson 1987: 176f. 
und Hollan 1999: 254f.). Die religionspolitische Einordnung lokaler religiöser 
Traditionen als Glauben/kepercayaan oder als kulturelles Muster/adat führte 
zwar zu einer gewissen Akzeptanz, eine Legitimation als staatlich akzeptierte 
Religion ist damit jedoch ebenso wenig verbunden wie staatliche Protektion. 

In gesellschaftlichen Diskursen erfolgt häufig eine polarisierende Gegen
überstellung von agama/Religionen als modernen, fortschrittlichen, interna
tional anerkannten Organisationen, die als Trägerinnen von nationaler Einheit 
und ökonomischer Progression gelten, und kerpercayaan/Glauben als ländliche, 
in veralteten Traditionen verhaftete und nicht vorrangig mit den Zielen der na
tionalen indonesischen Politik verbundene religiöse Praktiken. Entsprechend 
werden diejenigen, die sich keiner der staatlich akzeptierten Religionen zu
geordnet haben, mit einer gewissen Skepsis betrachtet, da ihnen unterstellt 
wird, stärker mit der lokalen Tradition, der jeweiligen Ethnie und der Traditi
on des adat verbunden zu sein als mit den Grundsätzen des modernen Staates 
(Smith Kipp/Rodgers 1987: 23f.). Einige lokale Religionen konnten sich unter 
dem Dach des hinduistischen Dachverbands einordnen und damit eine gewis
se Anerkennung finden. 

Diese Haltung veränderte sich unter Präsident Suharto hin zu einer etwas 
offeneren Position (Picard 2011). Zwar galten lokale religiöse Traditionen im
mer noch als rückständig und zudem anfällig für kommunistische Ideologien, 
doch wurde die traditionelle religiöse Vielfalt der indonesischen Gesellschaft 
durchaus als Gegengewicht zu fundamentalistischen islamischen Strömun
gen wertgeschätzt (Schefold 1998: 273). Überwiegend basierte die Toleranz ge
genüber lokalen religiösen Traditionen in dieser Phase auf der Einordnung ih
rer rituellen Praxis und Lebensweise als ästhetisiertes, folkloristisches Muster. 

Seit der Entscheidung des Verfassungsgerichts im Jahr 2016 (Nr. 97/PUU- 
XIV/2016) kann kepercayaan in die Religionsspalte des Personalausweises ein
tragen werden.15 Mit der Einführung des digitalen Personalausweises ist seit 

15 Diese Möglichkeit wurde eröffnet, nachdem Richter des Verfassungsgerichts einer 
Überprüfung von Artikel 61 des Gesetzes Nr. 23/2006 und Artikel 64 des Gesetzes Nr. 
24/2013 über die Bevölkerungsverwaltung stattgegeben hatten. 
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2019 eine weitere Entwicklung eingetreten: Den Bemühungen lokaler religiö
ser Traditionen um Anerkennung wurde insofern Rechnung getragen, als seit
dem die Eintragung kepercaayan penghayat/Anhänger eines Glaubens (zum Teil 
mit Ergänzung des Namens der lokalen religiösen Tradition) möglich wird. 

Manche Anhänger*innen lokaler Traditionen lassen die Spalte »Religion« 
einfach leer. In den neuen Formularen der Registrierungsverwaltung wird 
kepercayaan als siebte Option, jedoch außerhalb der sechs von der Regierung 
anerkannten Religionen aufgeführt. Manche halten diese Option insofern für 
schwierig, weil sie den Vorwurf, atheistisch zu sein, befördern kann, da eben 
keine der akzeptierten agama angegeben wird. Insgesamt bleibt es dabei, 
dass religiöse Traditionen, die keine strukturelle und inhaltliche Ähnlich
keit mit dem Islam oder dem Christentum aufweisen und die sich nicht in 
Institutionen organisieren, kaum eine Chance auf staatliche Anerkennung 
haben, obwohl sie für viele Menschen ein selbstverständlicher Bestandteil 
ihrer religiösen Alltagspraxis sind. 

5 Conclusio: Faktoren der Regulierung von Machtverhältnissen 
und Zuschreibungsprozessen in Mehrheiten-Minderheiten- 
Konstellationen in Indonesien 

Die Ausführungen zeigen, dass religiöse MMK in Indonesien nur im Kon
text gesellschaftlicher Machtprozesse zu verstehen sind und die politische 
Einflussnahme sowie die sich wandelnde soziale Akzeptanz weder von der 
Gruppengröße allein abhängt noch anhand der konfessionellen Überzeugun
gen erfolgt. Von entscheidender Bedeutung für Zuschreibungsprozesse in 
Hinblick auf soziale Akzeptanz oder Ausgrenzung zeigen sich am Beispiel 
Indonesien a) die historische Präsenz und Macht einer Religion, b) die Loya
lität und der Bezug auf einen geteilten, gemeinsamen rechtlichen Rahmen 
inklusive damit verbundener Anpassungsprozesse, c) die Partizipation an 
Bildung und Ökonomie sowie d) eine positive Grundhaltung gegenüber einem 
islamisch und auch christlich geprägten Religionsverständnis. Dabei dürfen 
die Wirkungen von Kontroversen und Machtkämpfen innerhalb von Religio
nen ebenso wie das Ringen um gesellschaftliche Bedeutung und Anerkennung 
nicht unterschätzt werden. Von den genannten Faktoren gehen entscheidende 
Impulse für die Bewertung einer Religion aus: Besonders evident wird dies 
am Beispiel der buddhistischen Minderheit, die weniger als ein Prozent der 
indonesischen Bevölkerung ausmacht. In einer politischen Situation, in der 
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Mitte der 1960er Jahre ein zunehmender Machteinfluss von China befürchtet 
wurde, wurde der Buddhismus als »gottlose« oder »atheistische« Religion 
gekennzeichnet und deshalb als nicht mehr verfassungskonform verfolgt und 
sanktioniert (Franke 2023: 44ff.). Analysen von MMK müssen deshalb immer 
die konkrete Verflechtung von Religionen mit historischen Herrschaftskon
stellationen, den jeweiligen imperialen Bestrebungen und ökonomischen 
Machtverhältnissen berücksichtigen. 

Folgende Faktoren möchte ich abschließend als wesentliche Aspekte für 
die Analyse von Konfliktlagen und diskursiven Zuschreibungsprozessen im 
Verhältnis religiöser Mehrheiten- und Minderheitenkonstellationen heraus
stellen. 

1. Religionsbegriff/Verständnis von Religion: Was wird in einer sozialen Ge
meinschaft/Gesellschaft als Religion verstanden und akzeptiert? Welche 
rechtlichen Regelungen legen das Religionsverständnis fest und welche 
gesellschaftlichen Gruppen haben darauf Einfluss genommen? Wo wird 
Schutz geboten, Freiheit gewährt und wo und in welcher Form finden sich 
Abgrenzungen bis hin zu Ausgrenzungen oder Sanktionierungen? 

2. Die Rolle der Säkularität im verfassungsrechtlichen Rahmen: Ein säkularer 
rechtlicher Rahmen ist nicht zwingend mit der Wertschätzung von religiö
ser Pluralität in MMK gleichzusetzen. 

3. Historische Entwicklungsprozesse und Erfahrungen mit religiöser Plura
lität: Das Verständnis davon, was als Religion akzeptiert wird, steht im
mer in engem Zusammenhang mit historischen Erfahrungen. Es ist a) von 
den jeweils dominanten Religionen in der Zeit der Verfassungsgebung und 
Rechtsprechung geprägt sowie b) von den Erfahrungen und Einschätzun
gen, die vor diesem Hintergrund in den sozialen Alltag und in Zuschrei
bungsprozesse einfließen. 

4. Religiöse MMK beruhen auf Aushandlungsprozessen in jeweils spezifi
schen Machtverhältnissen, die ganz wesentlich von ökonomischen und 
politischen Faktoren und Interessen geprägt sind. 

5. Varianten in den MMK-Verhältnissen müssen immer relational und kon
textualisiert analysiert werden: Eine Auffassung, die »Minderheiten« un
mittelbar als wenig einflussreich einschätzt, ist als verkürzt zurückzuwei
sen. Religiöse Minderheiten können, wie das Beispiel des Christentums in 
Indonesien zeigt, auch machtvolle (ökonomische, politische) Eliten reprä
sentieren. 
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6. Die Option von und Erfahrung mit innerreligiöser Diversität ist ein we
sentlicher Faktor für die Gestaltung eines offenen und akzeptierenden 
Umgangs mit religiöser Pluralität und minoritären religiösen Gemein
schaften. 
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